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In dieser Berichtsperiode hat es zwei wichtige perso
nelle Wechsel gegeben.
Im Herbst 2015 hat die Ärztekammer beschlossen, den 
Zentralvorstand von bisher neun auf neu sieben 
 Mitglieder zu verkleinern. An der Ärztekammer vom 
28. April 2016 haben nun die Delegierten die Mitglieder 
des verkleinerten Zentralvorstands gewählt. Neu als 
Nachfolger von Dr. Gert Printzen wurde Dr. Carlos 
Quinto gewählt. Als Departementsverantwortlicher 
Gesundheitsberufe (vormals Paramedizinische Berufe) 
vertritt Dr. Carlos Quinto die Anliegen der verschiede
nen Gremien im Zentralvorstand der FMH.
Dr. Thomas Heuberger wurde im März 2016 nach gros
sem Engagement in der MPAWeiterbildung als Präsi
dent der OdA Berufsbildung MPA abgelöst. Die Arbeit
geber und die Arbeitnehmerseite teilen sich das 
Präsidium und das Vizepräsidium. An der Generalver
sammlung vom 21. März 2016 wurde für diese Amts
periode Frau Marianne Schenk vom Verband Medizi
nischer PraxisAssistentinnen SVA zur Präsidentin der 
OdA Berufsbildung MPA (odamed) gewählt. Der von 
der FMH neu in den Vorstand der odamed delegierte 
Dr. Gert Printzen wurde an der Vorstandssitzung vom 
24. Mai 2016 zum Vizepräsidenten der odamed ge
wählt.
Konkret sieht die Aufgabenteilung neu folgender
massen aus:
– Delegierte der kant. Ärztegesellschaften für MPA

Fragen: Präsident Dr. A. Sury, Vizepräsident Dr. 
R. Tognina

– Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung 
und Qualität (Kommission B & Q): Präsident Dr.  
J. Orellano

– Aufgabenkommission für das Qualifikationsver
fahren (QV) MPA: Präsidentin Dr. K. Hubschmid

– OdA Berufsbildung MPA (odamed): Präsidentin Frau 
M. Schenk/SVA, Dr. G. Printzen, Vizepräsident

Das MPABüro, das aus den oben aufgeführten Gre
mienverantwortlichen besteht, hat sich in dieser 
 Berichtsperiode viermal getroffen, um die anstehen
den Probleme und die laufenden Projekte zu bespre
chen. Durch die obgenannten personellen Wechsel 

und das Nichterscheinen der MPAVerbände an einer 
zentralen Sitzung wurden die Arbeiten deutlich ver
langsamt. Hauptthemen waren wie bereits in der 
 vorangehenden Berichtsperiode die Anpassungen des 
MPAStrategiepapiers, die Revision Bildungsverord
nung BiVo / Bildungsplan und die Validierung von Bil
dungsleistungen MPA.
In dieser Berichtsperiode fand die Sitzung der Auf
sichtskommission überbetriebliche Kurse ÜK am 22. Ok
tober 2015 statt. Die Aufsichtskommission ÜK sorgt 
für  die einheitliche Anwendung des ÜKReglements. 
Die Kommission B & Q hat sich in der Berichtsperiode 
sechsmal getroffen (vgl. Bericht Dr. J. Orellano). Im Be
reich Weiterbildung führt die odamed seit Dezember 
2015 die Berufsprüfungen Med. Praxiskoordinato
rin / Med. Praxiskoordinator klinischer Richtung und 
Med. Praxiskoordinatorin / Med. Praxiskoordinator 
praxisleitender Richtung mit eidgenössischem Fach
ausweis durch (vgl. Bericht Dr. Gert Printzen).
Die Berichte über die Tätigkeiten in den oben auf
geführten Kommissionen werden wie bereits in den 
vergangenen Jahren im Jahresbericht durch die ent
sprechenden Verantwortlichen verfasst. 

Schweizerische Kommission 
für Berufsentwicklung und Qualität 
(Dr. José Orellano) 

In dieser Berichtsperiode arbeitete die Kommission  
B & Q mit Hochdruck an der Revision des Bildungs
plans / der Bildungsverordnung MPA. Sie beschloss am 
22. Oktober 2015, eine Totalrevision der Bildungsver
ordnung MPA durchzuführen.
Ein entsprechender Antrag an das Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) wurde frist
gerecht eingereicht. Das Ziel ist, den Bildungsplan / die 
Bildungsverordnung MPA nach erfolgter Totalrevision 
per 1.1.2018 in Kraft zu setzen. Die Kommission B & Q 
hat dafür eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von 
Prof. Roman Dörig gebildet, die aus Vertretern der 
 Trägerschaft des Berufes Medizinische Praxisassisten
tin / Medizinischer Praxisassistent EFZ (FMH, MPA
Verbän de SVA und ARAM) sowie Vertreterinnen und 
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Vertretern der Lernorte besteht sowie die Handlungs
kompetenzen und deren Bereich in der MPAAusbil
dung neu konzipiert hat. Für diese noch zu prüfenden 
Vorschläge wurden auch die diesbezüglich durch
geführten Umfragen entsprechend berücksichtigt.
Parallel dazu wird auch am zugehörigen Bildungsplan 
gearbeitet, für welchen noch verschiedene Nüsse ge
knackt werden müssen. Wenn die Trägerschaft weiter
hin am gleichen Strick zieht, sollte es keine weitere 
Verzögerung der Inkraftsetzung der revidierten Bil
dungsverordnung / des Bildungsplans MPA geben.
Wie schon im Jahresbericht 2015 erwähnt, müssen 
unab hängig von den laufenden Revisionsarbeiten die 
begleitenden Massnahmen der Arbeitssicherheit und 
des Gesundheitsschutzes definiert werden. Gestützt 
auf den heute gültigen Bildungsplan / die heute gültige 
Bildungsverordnung hat eine Arbeitsgruppe in Zusam
menarbeit mit einer Arbeitsmedizinerin den Anhang 2 
zum Bildungsplan «Begleitende Massnahmen der Ar
beitssicherheit und des Gesundheitsschutzes» erarbei
tet. Dieser Anhang wurde nun beim Staatssekretariat 
für Wirtschaft (SECO) zur Prüfung eingereicht und 
muss spätestens per 31. Juli 2017 vom SBFI genehmigt 
werden.

Weiterbildung MPA – Bericht aus der OdA 
Berufsbildung MPA (Dr. Gert Printzen) 

In diesem Jahr fanden die ordentlichen Wahlen der 
 odamed statt. Als Nachfolgerin von Dr. Thomas Heu
berger wurde Marianne Schenk/SVA zur Präsidentin 
gewählt. Dr. Gert Printzen/FMH ist neuer Vizepräsi
dent.
Dr. Brigitte Zirbs Savigny ist als CoPräsidentin der 
Qualitätssicherungskommission (QSKommission) zu
rückgetreten. Neu besteht das CoPräsidium der QS
Kommission odamed aus dem Bildungsberater Clemens 
Simpson (bisher) und dem FMHVertreter Dr. José Orel
lano (neu).
Die Weiterbildung Medizinische Praxiskoordinatorin 
MPK ist etabliert. Nachdem im Februar 2015 die Prü
fungsordnung in Kraft gesetzt wurde, haben die ersten 
Anmeldungen die Erwartungen übertroffen. So fanden 
bereits am 3. Dezember 2015 die ersten Prüfungen für 
MPK mit 30 Kandidatinnen statt, die in allen Examens
bereichen geprüft wurden. Eine Kandidatin hat nur 
die  schriftliche Prüfung abgelegt. 29 Kandidatinnen 
habe n die MPKPrüfung bestanden und konnten den 
Eidg. Fachausweis MPK entgegennehmen. Im Jahre 
2016 sind die Prüfungstermine für Juni und November 
festgelegt. Im Juni 2016 wurden 10 Kandidatinnen ge
prüft, davon zwei Repetentinnen. Für die MPKPrüfun
gen im November 2016 ist wiederum mit einer grossen 

Anzahl Kandidatinnen zu rechnen: 46 Kandidatinnen 
sind zur Prüfung zugelassen. Die Vorbereitungsarbei
ten laufen termingerecht und sind auf Kurs. In der 
Westschweiz wurde für die MPKWeiterbildung ein ers
ter Anbieter mit einem Modul akkreditiert.
Zu den Finanzen der odamed ist festzuhalten, dass 
diese auf gutem Weg sind. In zwei bis drei Jahren sollte 
eine ausreichende Eigenkapitaldecke erreicht sein. Die 
Prüfung selbst ist zusammen mit den Prüfungsgebüh
ren und den Bundesbeiträgen selbsttragend.
Die Projektarbeiten MPK sind abgeschlossen, und die 
Betriebsphase ist bereits erreicht. Die Perfektionie
rung wird weiter vorangetrieben – dazu gehören der 
Ausbau der Website www.odamed.ch auf drei Spra
chen, der Abschluss aller Übersetzungsarbeiten und 
die Akkreditierung weiterer Bildungsanbieter und 
 Module. Immer noch werden Expertinnen und Exper
ten in allen drei Landessprachen gesucht, die sich bei 
der Geschäftsstelle melden sollen. Die Expertinnen 
und Experten werden entsprechend für ihre Aufgabe 
geschult. 

Aufgabenkommission für das 
Qualifika tionsverfahren (QV) MPA 
(Dr. Katrin Hubschmid) 

Auch dieses Jahr konnte das Qualifikationsverfahren 
(QV) überall in geordnetem Rahmen abgewickelt wer
den. Die Unterlagen wurden termingerecht abgelie
fert. Die Zahl der geprüften Kandidatinnen und Kandi
daten ist mit 946 im Rahmen der letzten Jahre. Die 
leicht gestiegene Zahl der Ungenügenden (7,8%) zeigt, 
dass die Prüfung eher etwas strenger geworden ist, was 
man ja vor zwei Jahren angestrebt hatte. 
Nach wie vor besteht das Problem, dass eine ungenü
gende Leistung in einem der Hauptfächer Bildgebende 
Diagnostik, Labordiagnostik oder Assistenz in der 
Sprechstunde (ATMB) mit anderen Noten kompensiert 
werden kann und das im Eidgenössischen Fähigkeits
zeugnis EFZ nicht ersichtlich ist. Das wird in den Rück
meldungen zum Qualifikationsverfahren immer wie
der moniert.
In der Bildgebenden Diagnostik wie in der Labordia
gnostik ändern sich die Anforderungen immer mehr 
(Stichworte Digitales Röntgen oder Analysegeräte). 
Deshalb muss geklärt werden, welche Fähigkeiten für 
die entsprechenden Qualifikationsverfahren unab
dingbar sind und welche aufgegeben werden müssen 
oder können, um Ausbildung und Prüfungen entspre
chend anzupassen. Ähnliches gilt auch für die betrieb
lichen Prozesse: Die Digitalisierung ist nicht in allen 
Praxen und Schulen gleich fortgeschritten. Es gibt 
 immer noch grosse Unterschiede und damit verschie
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dene Ansprüche an die Prüfungsunterlagen. Dies alles 
unter einen Hut zu bringen, ist nicht immer ganz ein
fach.
Ich möchte den Mitgliedern der Aufgabenkommission 
wie auch allen Beteiligten an Schulen und in Verbän
den, die an der Erarbeitung und Durchführung der 
Prüfungen teilhaben, ganz herzlich danken für ihre 
grosse Arbeit und den enormen geleisteten Einsatz.

MPA-Ausbildung

Im Jahr 2016 wurden 946 MPAKandidatinnen geprüft. 
Von diesen 946 Kandidatinnen haben 872 (92,2%) die 
Prüfung erfolgreich bestanden.
Das Interesse und die Nachfrage nach Lehrstellen sind 
nach wie vor gross. Damit auch künftig genügend Be
rufsleute ausgebildet werden können, braucht es wei
terhin die entsprechenden Lehrstellen. Die Möglich
keit, eine Ausbildungsbewilligung durch das kantonale 
Amt für Berufsbildung zu erhalten, ist nicht auf Grund
versorgerpraxen mit Labor und Röntgen beschränkt, 
sondern steht ebenso anderen Fachbereichen offen. 
Dasselbe gilt auch für Spitäler und Kliniken, die im 
Rahmen der ambulanten Leistungen effiziente Ausbil
dungsstellen anbieten – der Kanton Tessin macht eifrig 
Gebrauch von dieser Möglichkeit. Wenn nicht alle As
pekte des Berufes wie beispielsweise Bildgebende Dia
gnostik oder Labordiagnostik in der Praxis erlernt wer
den können, dann besteht die Möglichkeit, dies im 
Rahmen einer Kooperation mit einem Spital oder im 
Verbund mit anderen Praxen zu organisieren. Auch 

hier gibt das kantonale Amt für Berufsbildung Aus
kunft.
Für MPA, die sich als Berufsbildnerinnen weiterbil  
den möchten, organisiert der Schweizerische Verband 
 Medizinischer PraxisAssistententinnen (SVA) entspre
chende Kurse. In einigen Kantonen werden solche 
 Berufsbildnerkurse auch von den Kantonen selbst an
geboten.

In eigener Sache (Dr. Adrian Sury)

Die Attraktivität des Berufs der Medizinischen Praxis
assistentinnen und der Medizinischen Praxisassisten
ten EFZ (MPA EFZ) soll unter anderem durch mehr 
Kompetenzen im Betrieb gesteigert werden, um da
durch die vermehrte Abwanderung in andere Berufe 
zu reduzieren. Durch gezielte Weiterbildungen sollen 
die MPA im Praxisbetrieb definierte, zusätzliche Funk
tionen übernehmen und selbständig in Delegation 
ausführen können. Um dieses Ziel zu erreichen, sind 
sowohl die Ärzteschaft als auch die MPABerufsver
bände auf die Unterstützung und Zusammenarbeit der 
Kantone  angewiesen.
Die FMH hat in einem Rundmail an die Präsidentinnen 
und Präsidenten der in der Ärztekammer vertretenen 
Ärztegesellschaften und deren Dachgesellschaften am 
16. Dezember 2015 auf die Attraktivitätssteigerung des 
MPABerufes hingewiesen und auf das Beispiel im Kan
ton Zug aufmerksam gemacht. Der Kanton Zug hat per 
12. September 2015 in seiner Gesundheitsverordnung 
neu die Tätigkeit von Medizinischen Praxisassistentin

Im Jahr 2016 haben 872 Kandidatinnen die MPA-Prüfung bestanden.

neue BildungsverordnungLehrabschlüssealtrechtliche Ausbildung
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nen und Medizinischen Praxisassistenten EFZ auf An
ordnung und unter der Verantwortung einer Ärztin 
oder eines Arztes geregelt:

§ 11a Medizinische Praxisassistentinnen und -assistenten 
(MPA) 

1. Medizinische Praxisassistentinnen und -assistenten 
arbeiten im Namen und auf Rechnung ihrer Arbeitge-
berin oder ihres Arbeitgebers und unter der Verant-
wortung einer Ärztin oder eines Arztes mit einer Be-
rufsausübungsbewilligung gemäss § 6 GesG.

2. Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis 
oder einem als gleichwertig anerkannten Ausweis.

3. Die gemäss Abs. 1 verantwortliche Person darf Tätig-
keiten an die medizinischen Praxisassistentinnen und 
-assistenten delegieren, soweit diese durch die abge-
schlossene Berufsausbildung bzw. ergänzende Sach-
kundenachweise dazu befähigt sind. Die Delegation 
hat patientenspezifisch und schriftlich zu erfolgen. Die 
Erhebung von Befunden nach strukturierten und stan-
dardisierten Vorgaben ist delegierbar; nicht delegierbar 
sind die Diagnose- und die Indikationsstellung.

Die FMH erachtet diese Verordnungsbestimmung als 
ein gelungenes Beispiel für eine mögliche Regelung 
und bittet die kantonalen Gesundheitsbehörden, sich 
dafür einzusetzen, dass eine ähnliche Regelung im 
 Gesundheitsgesetz und/oder in der Gesundheitsver
ordnung ihres jeweiligen Kantons aufgenommen wird. 
Politische Vorstösse nach dem Zuger Modell sind unse
res Wissens in den Kantonen Bern, BaselLandschaft, 
BaselStadt, Solothurn und Luzern bereits geplant. Lei
der ist es nicht möglich, auf eidgenössischer Ebene 
diese Kompetenzen im Gesetz zu verankern, so dass 
der kantonale Weg dazu der einzig gangbare scheint.

www.mpaschweiz.ch – www.fmh.ch: Die Website www.
mpaschweiz.ch enthält ausschliesslich Informationen 
und nützliche Dokumente zum Download im Zusam
menhang mit der Ausbildung von MPA. Die laufend 
aktu alisierte Site wird vom MPA Sekretariat der FMH 
betreut. Unter www.amsuisse.ch kann auf die franzö
sische Version zugegriffen werden. Unter www.fmh.ch 
→ Services → Medizinische Praxis assistentin sind die 
Mustervorlagen und Hinweise im Rahmen der Anstel

lung von diplomierten MPA aufgeschaltet (Muster
arbeitsvertrag, Lohnempfehlungen, Mutterschutz). 

Schlichtungsstelle

Auch in dieser Berichtsperiode sind weder neue Ver
mittlungsgesuche beim Schlichter für die Deutsch
schweiz, Rechtsanwalt und Notar lic. iur. A. Kummer, 
eingegangen, noch sind Fälle hängig. 

MPA-Sekretariat im Generalsekretariat

Der Informationsfluss zwischen den verschiedenen 
Akteuren und ihren Tätigkeitsgebieten sowie dem 
 Zentralvorstand ist durch Elisabeth Tröhler vom MPA
Sekretariat der FMH gewährleistet, die als Drehscheibe 
wirkt.
Sie steht sowohl dem Präsidenten der MPADelegierten 
als auch Dr. Carlos Quinto für alle Geschäfte im Bereich 
MPA zur Verfügung. Daneben führt sie insbesondere 
die Sekretariate der Aufgabenkommission QV MPA, 
der Kommission B & Q und der Aufsichtskommission 
ÜK. Das MPASekretariat ist eng mit der Abteilung 
Rechtsdienst der FMH verknüpft, womit auch die Über
arbeitung von Reglementen und Vereinbarungen ge
währleistet ist.

Zum Schluss 

Auch dieses Jahr darf ich all jenen danken, die sich tat
kräftig für die Belange der MPA eingesetzt haben. Mein 
Dank richtet sich aber auch an alle ausbildenden MPA 
und Berufsbildnerinnen und bildner, die Schulen und 
die MPAVerbände. Ganz herzlich möchte ich speziell 
auch Frau Elisabeth Tröhler vom MPASekretariat für 
ihr grosses Engagement und ihre Kompetenz danken. 
Im Berichtsjahr wurde mit den ersten diplomierten 
MPK auch ein Meilenstein erreicht. In den Kantonen 
scheinen endlich auch die MPA ihre Anerkennung auf 
Gesetzesebene zu finden. Dies sind Zeichen, dass wir 
gut auf Kurs sind. Dies wird aber nur gelingen, wenn 
wir Ärzte und Spitäler genügend Lehrstellen anbieten. 
Die Anstrengungen der FMH müssen sich in der nächs
ten Zukunft vor allem auf diese Problematik fokus
sieren!

Korrespondenz: 
Dr. med. Adrian Sury 
Präsident der kantonalen 
Delegierten für MPAFragen  
Elfenstrasse 18 
CH3000 Bern 15
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